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suchten. Neben Frankfurt am Main, 
Basel und Genf bot Straßburg den aus 
religiösen Gründen Verfolgten Asyl. – 
Dazu im Einzelnen: Rainer Haas, Franz 
Lambert und Patrick Hamilton in ihrer 
Bedeutung für die Evangelische Bewe-
gung auf den Britischen Inseln, 1973.

Straßburg hat die Chancen des 
Reichstags-Abschieds von 1526 nicht 
gleich genutzt, obwohl es doch seit 
1524 als eine evangelische Stadt anzu-
sprechen war. Erst am 20. Februar 
1529, kurz vor dem Reichstag von 
Speyer, beschloss die Schöffen-Ver-
sammlung die Abschaffung der Messe 
und damit die Einführung der Refor-
mation. Sieben Gemeinde-Kirchen und 
das Münster, die Kathedral-Kirche 
des Bischofs Wilhelm von Honstein, 
wurden evangelisch und blieben es bis 
zur Restitution durch Ludwig XIV. 
von Frankreich. Noch hatten die vier 
Theologen mehr oder weniger für sich 
alleine gesprochen, jetzt sprach der Rat, 
an dessen Spitze seit 1525 als Stettmeis-
ter Jakob Sturm stand, in Sachen der 
Religion für die Stadt. Das wurde auch 
nötig, weil seit Jahren die verschiedenen 
reformatorischen Strömungen sich zwar 
in der Ablehnung der römischen Messe, 
nicht aber in der Neudefinition einig 
waren. Die Eckpfeiler des Abendmahls-
streits waren Martin Luther und Ulrich 
Zwingli, aber es gab neben ihnen und 
zwischen ihnen differenzierte Positio-
nen. Auf dem Reichstag von Speyer im 
März und April 1529 war die Rückkehr 
zum Wormser Edikt beschlossen wor-
den, wogegen die Vertreter der evan-
gelisch gesinnten Minderheit, sechs 

Fürsten und vierzehn Reichsstädte, 
darunter Straßburg, das Rechtsmittel 
der Protestation einlegten und den vom 
Bruder des Kaisers, König Ferdinand, 
geforderten Gehorsam ablehnten: in 
Sachen von Gewissen und Glauben 
dürfe es keinen Majoritäts-Beschluss 
geben. Damit wurde nicht nur der 
Begriff des Protestantismus geschaffen, 
sondern auch die Grundlegung für die 
Gewissensfreiheit gelegt, die wir heute 
als selbstverständlich und für ein Men-
schenrecht halten.

Unter den evangelischen Fürsten 
drängte Landgraf Philipp auf eine 
Einigung der Protestanten über die 
schwelende Frage, das Verständnis 
des Abendmahls, um für den nächs-
ten Reichstag gerüstet zu sein. Er lud 
Vertreter aller Richtungen auf den 1. 
Oktober 1529 zu einem Religionsge-
spräch nach Marburg an der Lahn ein. 
Aus dem Süden kamen außer drei Rats-
herren von Zürich, Basel und Straß-
burg die Theologen Ulrich Zwingli aus 
Zürich, Johannes Œkolampad aus Basel 
sowie Martin Bucer und Caspar Hedio 
aus Straßburg; aus Wittenberg kamen 
Martin Luther, Philipp Melanchthon, 

Abb. 12: Marburger Religions-Gespräch.
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Caspar Cruciger und Jus-
tus Jonas, ferner Friedrich 
Myconius aus Gotha und 
Justus Menius aus Eise-
nach; eine dritte Gruppe 
kam aus Süddeutschland: 
Andreas Osiander aus 
Nürnberg, Johannes Brenz 
aus Schwäbisch Hall und 
Stephan Agricola aus Augs-
burg. Einzel-Gespräche fanden zwi-
schen Œkolampad und Luther sowie 
zwischen Melanchthon und Zwingli 
statt. Erst danach trafen die beiden 
Haupt-Disputanten aufeinander. In 14 
Punkten, darunter der Rechtfertigung 
des Sünders allein aus dem Glauben 
an Gott in Jesus Christus, stellten alle, 
auch die eher als Zuhörer und mögli-
che Zeugen einer Einigung Gelade-
nen, volle Übereinstimmung fest; im 
15. Punkt prinzipiell nur so weit, dass 
sie die römische Transsubstantiations-
Lehre ablehnten und am Laienkelch 
festhielten, mehr nicht. Für Zwingli 
stellte das Abendmahl eine Bekennt-
nis-Handlung der Gemeinde dar, für 
Luther ein Sakrament, in dem Jesus 
Christus gegenwärtig sei, und zwar in, 
mit und unter Brot und Wein. Sie fügten 
aber den zwar lange kirchen-trennen-
den, aber doch wahrhaft ökumenischen 
Satz hinzu:

Zwar konnten wir uns darüber, ob 
der wahre Leib und das wahre Blut 
Christi wirklich in Brot und Wein 
gegenwärtig sind, zu dieser Zeit nicht 
einigen. Aber dennoch soll jede Partei 
gegenüber der anderen, soweit es immer 
das Gewissen zulässt, christliche Liebe 

erzeigen. Beide Parteien 
sollen Gott den Allmächti-
gen unablässig bitten, dass 
er uns durch seinen Geist 
die rechte Einsicht geben 
möge. Amen.

Die damaligen Diffe-
renzen spielen heute für 
die evangelischen Kir-

chen in lutherischer und reformierter 
Tradition keine Rolle mehr – in Baden 
wurde 1821 eine gesamt-evangelische 
Kirchen-Union eingeführt; das öku-
menische Gespräch zwischen Evangeli-
schen und römischen Katholiken über 
Eucharistie und Abendmahl scheint 
aber bis heute nicht weiter gekommen 
zu sein!

Folgerichtig gab es beim Reichstag 
von Augsburg 1530 keine einheitliche 
Haltung der Reformer. Die Wittenber-
ger und die Franken erarbeiteten ein 
gemeinsames Bekenntnis, das Melanch-
thon vortrug: die Confessio Augustana. 
Für die vier oberdeutschen Reichsstädte 
– Straßburg, Memmingen, Lindau und 
Konstanz – arbeiteten Martin Bucer 
und Wolfgang Capito die Confessio tet-
rapolitana aus, während Ulrich Zwingli 
sein eigenes Bekenntnis vorlegte: die 
Fidei ratio. Der Kernsatz der Tetrapo-
litana besagte, dass Christus der Herr 
im Abendmahl wahrlich zugegen ist und 
seinen wahren Leib wahrlich zu essen und 
sein Blut wahrlich zu trinken gibt, aber 
vornehmlich dem Geist durch den Glau-
ben. Damit standen sie in der Mitte – 
oder: sie saßen zwischen allen Stühlen. 
Das eröffnete ihnen jedoch die Mög-

Abb. 13: Die Kirchenordnun-
gen von Ziegenhain  

und Kassel.
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lichkeit, weiterhin mit bei-
den Parteien zu sprechen 
und zu vermitteln. Die 
Kirche Hessens, die später 
noch die Vermittlung Mar-
tin Bucers erfahren durfte, 
bezeichnet sich bis heute als 
die Kirche der Mitte, nicht 
nur geografisch. – 1531 
erreichte dieser die Auf-
nahme der oberdeutschen 
Reichsstädte in den Bund 
lutherischer Fürsten von 
Schmalkalden in Hessisch 
Thüringen, dessen Motto 
das Psalm-Wort war: Verbum Domini 
manet in Æternum. – 1536 reisten Mar-
tin Bucer und Wolfgang Capito nach 
Wittenberg, um eine Einigung in der 
Abendmahlsfrage mit Luther zu errei-
chen. Nach zähen Verhandlungen for-
mulierte Melanchthon am 26. Mai eine 
Abendmahlsübereinkunft, die Formula 
Concordiae Lutheri et Buceri. Die Straß-
burger hatten sich als Ferment der Ein-
heit bewährt. Das Religions-Gespräch 
von Hagenau brachte, wie auch die 
Gespräche von Worms und Regens-
burg, in den Jahren 1540-41 keinerlei 
Verständigung, geschweige denn Annä-
herung, zwischen Protestanten und 
römischen Katholiken.

In den 30er Jahren wurde die Refor-
mation Straßburgs sozusagen exportiert. 
Bucer wirkte 1531 mit bei der Einfüh-
rung der Reformation in Ulm, Mem-
mingen und Biberach, ab 1534 auch in 
Augsburg. Aufgrund seiner positiven 
Erfahrungen mit Bodenstein-Karlstadt 
und den Schwärmern rief ihn Landgraf 

Philipp 1538 in den Ausei-
nandersetzungen mit den 
Täufern nach Hessen – er 
wollte nicht, wie es woan-
ders geschah, mit Gewalt 
gegen sie vorgehen. Mit 
der Ziegenhainer Zucht- 
und Ältesten-Ordnung 
von 1539 und der Einfüh-
rung der Konfirmation 
bei nachgeholtem Tauf-
Unterricht gelang es ihm, 
die Täufer in die Landes-
kirche einzubinden. Zucht 
ist hier zu verstehen als 

Erziehung: nicht der Pfarrer sollte der 
Zuchtmeister seiner Gemeinde sein, 
vielmehr sollte diese, einer Selbsthilfe-
gruppe ähnlich, sich durch ihre Ältes-
ten selbst um ihre Erbauung und Hei-
lung bemühen.

Auch die literarische Wirkung der 
Straßburger Reformatoren war beein-
druckend, nicht nur in Deutschland. 
So wurden zwischen 1526 und 1546 
in englischen Ketzerprozessen und 
Listen verbotener Bücher elf verschie-
dene Werke genannt von Martin Bucer, 
fünf von Wolfgang Capito, von Franz 
Lambert sogar 14 seiner 20 Werke – 
detaillierter Nachweis bei Rainer Haas, 
Exportgut Evangelium, 2003.

Nach Capitos Tod 1541 wurde Bucer 
zum Superintendent für Straßburg 
gewählt; 1542 wurde er nach Köln 
eingeladen, wo Erzbischof Hermann 
von Wied die Reformation einführen 
und das Erzbistum nach preußischem 
Vorbild in ein weltliches Herzogtum 
umwandeln wollte. Die Reformation 

Abb. 14: Die Kirchenordnun-
gen von Ziegenhain  
und Kassel 1539.
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des Erzstiftes scheiterte 
allerdings, da das Dom-
kapitel wie auch die Chor-
herren und -frauen der 
niederen Stifte um den 
Verlust ihrer Pfründen 
fürchteten und ihm die 
Gefolgschaft verweigerten; 
er trat im Februar 1547 
zurück. Kurz vor seinem 
Tod 1552 empfing er die 
Kommunion in beiderlei 
Gestalt und bekannte sich zur evange-
lischen Lehre. Die von Bucer für Köln 
erstellten Gottesdienstregeln dienten ab 
1549 den Theologen der englischen Kir-
che als Vorlage für das Book of Common 
Prayer.

Martin Bucer hatte große Ideen für 
die Gestaltung der Stadt. 1523 waren 
bereits vier Stadtquartiere eingeteilt 
worden, die jeweils für die Umset-
zung der Armenordnung zuständig 
waren. Seine weiteren Ziele waren hoch 
gesteckt: er wollte aus Straßburg in 
allen ihren Gliederungen eine christli-
che Gemeinschaft machen – mit anderen 
Worten: er wollte innerhalb 
der Stadtmauern das Reich 
Gottes verwirklichen so, wie 
es schon Franz Lambert in 
Homberg vorgeschlagen und 
Jean Calvin später in Genf 
verwirklicht hatte. Dieser 
war 1538-41 als Prediger der 
französischen Exulanten-
Gemeinde in Straßburg, die 
in ihrer Gottesdienst-Ord-
nung von der deutschen Gemeinde, 
von Martin Bucer, beeinflusst war. 
Beide waren überzeugt, dass auf die 

Erneuerung des Glaubens 
eine Erneuerung im Leben 
der christlichen Gemeinde 
folgen müsse. Als Vorbild 
schwebte ihm die urchrist-
liche Gemeinde vor als Lie-
bes- und Zuchtgemeinschaft. 
1546 legte er dem Rat seine 
Schrift vor: Von der kirchen 
mengel und fähl und wie die-
selben zu verbessern. Nach 
vergeblichen Bemühungen 

beim Rat wollte er seine Kirchenzucht-
pläne jetzt aus der Gemeinde heraus und 
nicht mehr mit Hilfe des Rats lösen; 
wer das wollte, sollte aus freiem Willen 
der Gemeinschaft beitreten. Anklänge 
an Franz Lambert von 1526 sind unver-
kennbar. – Haben sie einander bestärkt 
in ihren Vorstellungen? Kann gar einer 
als des anderen Schüler gelten? Der Rat 
lehnte Bucers Vorstellung ab. Im Feb-
ruar 1547 setzten die Gemeinden von 
St. Thomas mit ihrem Prediger Konrad 
Schnell und von Jung-St. Peter mit Paul 
Fagius aus Rheinzabern die Kirchen-
zuchtideen Bucers um und bildeten 

die Christliche Gemein-
schaft. Mit ihrer Schrift 
Wegen abschaffung grober 
Laster und uffrichtung der 
Disziplin begründeten und 
bekräftigten sie, dass Kirch-
enzucht als eine rein geist-
liche Angelegenheit inner-
halb der Gemeinde ohne 
Mitwirkung der Obrigkeit 
zu üben sei. Der Rat sah 

sich gezwungen, die Zusammenkünfte 
zu verbieten, doch die Gemeinden 
beugten sich mit ihren Pfarrern der 

Abb. 16: Paul Fagius. 

Abb. 15: Jean Calvin.
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Forderung des Rates nicht. Es kam 
zum Konflikt, wobei es dem Rat gele-
gen kam, dass nicht alle Pfarreien die 
Christliche Gemeinschaft eingeführt hat-
ten. Der Rat als Herr in der Stadt wie 
auch in der Kirche mahnte die Prediger 
streng ab, diese aber gaben nicht nach, 
verteidigten die Christliche Gemein-
schaft als eine schriftgemäße geistliche 
Sakraments-Gemeinschaft von Men-
schen, die freiwillig zusammenkämen, 
Bekenntnis ablegten, sich der Zucht-
ordnung unterwürfen und in eine Liste 
eintragen ließen. – Was wäre aus der 
Kirche geworden, wäre sie damals in 
Straßburg wie überhaupt Freiwillig-
keits- statt Staatskirche geworden! Von 
Calvin in Genf hat John Knox das Ins-
trument der Kirchenzucht, das System 
von öffentlicher Buße und öffentlicher 
Rehabilitation, übernommen und in 
die Presbyterianische Kirche Schott-
lands eingeführt; von dort kam es nach 
England und in die USA und spielt dort 
noch immer eine wichtige gesellschaft-
liche Rolle, wenn einer moralisch fehlt, 
sei er ein kleiner Angestellter, ein großer 
Kaufmann oder der Präsident der Ver-
einigten Staaten.

1546 wollte Kaiser Karl 
V. endlich Schluss machen 
mit den Unbotmäßigkeiten 
gegen Kaiser und Papst. In 
Schmalkalden hatten sich 
die Protestanten zu einem 
Schutz- und Trutz-Bündnis 
zusammengefunden, an der-
en Spitze Kurfürst Johann 
Friedrich von Sachsen-Wit-
tenberg und Landgraf Phi-

lipp von Hessen standen; dem Kaiser 
ging es außer um die Verhinderung der 
rechtlichen Anerkennung des Protes-
tantismus auch um die Einschränkung 
der Macht der Reichsstände. Nachdem 
der Kaiser in der Türken-Frage und in 
den Auseinandersetzungen mit Frank-
reich den Rücken frei hatte, konnte er 
an die Lösung der ausstehenden Frage 
gehen, und sei es mit Gewalt. Nach der 
für den Kaiser siegreichen Schlacht bei 
Mühlberg an der Elbe erließ er am 30. 
Mai 1548 das Augsburger Interim. Es 
sollte bis zu einem erwarteten Konzil 
die Religionsangelegenheiten im Reich 
regeln, stellte aber fast uneingeschränkt 
die Positionen Roms als verbindlich 
fest; als Konzession an die Protestanten 
wurde ihnen der Laienkelch zugestan-
den und die Ehen zwischenzeitlich ver-
heirateter Geistlicher anerkannt. Von 
den theologischen Führern des Pro-
testantismus war Martin Luther nicht 
mehr am Leben; Philipp Melanchthon 
war den Leipziger Sonderweg gegangen; 
so blieb allein Martin Bucer in Straß-
burg übrig, um Widerstand zu leisten. 
Dieser hatte sich aber durch seinen 
Rigorismus in der Kirchenzucht alles 

andere als beliebt gemacht 
und so konnte der Rat von 
Straßburg am 1.3.1549 mit 
Mehrheit den Beschluss 
durchsetzen, ihn und Paul 
Fagius, beide entschiedene 
Gegner des Interims, mit 
Pension zu beurlauben, bis 
Gott Gnade gebe, daß es 
besser würde. Bucer folgte 
einem Ruf nach England, Abb. 17: Thomas Cranmer.
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wo Thomas Cranmer, der Erzbischof 
von Canterbury, ihn und andere, vor-
wiegend reformierte Theologen zur 
Mitarbeit an dem Reformationswerk 
Eduards VI. heranzog. Er wurde Pro-
fessor in Cambridge und starb dort 
1551, am schlechten englischen Wetter 
leidend.

Die Reformation in Straßburg endete 
nicht mit dem Weggang Martin Bucers. 
Wie die meisten Reichsstädte war auch 
Straßburg von römisch-katholischen 
Fürsten umgeben. Der Bischof hatte 

die Stadt zwar lange aufgeben müssen, 
kämpfte aber um seine Rechte und vor 
Allem um seinen Landbesitz. Das bedeu-
tet, dass der größte Teil des Umlandes 
links und auch rechts des Rheins der 
Reformation entzogen wurde. Anders 
in der Grafschaft Hanau-Lichtenberg, 
deren Herren lange die Vogtei über 

Straßburg und gelegentlich die Land-
vogtei im Unter-Elsass innehatten: 
1544 wurde dort die Reformation nach 
Straßburger Vorbild eingeführt und 
bis heute ebenso wie im Hanauer Land 
rechts des Rheins durchgehalten.

Das Domkapitel hielt an sei-
nen Rechten fest. Seine evangelisch 
gesinnte Mehrheit blieb in Straßburg, 
der römisch gesinnte Teil hielt sich 
teils in Offenburg, teils in Zabern auf. 
1583 stand nach dem Tod des Bischofs 
Johannes von Manderscheid eine Neu-

wahl an: Die evangelische Partei ent-
schied sich für Johann Georg von Bran-
denburg, die katholische für Kardinal 
Karl von Lothringen – soweit ich sehe, 
waren beide nicht gerade durch wissen-
schaftliche oder seelsorgerliche Fähig-
keiten ausgewiesen! Zunächst obsiegte 
die evangelische Partei in den bewaff-
neten Auseinandersetzungen, die Orte-
nau kam in die Hände der Protestan-
ten, die Mönche von Allerheiligen und 
Ettenheim-Münster wurden vertrieben. 
1593 schlossen sie einen Waffenstill-
stand, 1599 sprach sich Kaiser Rudolf 

Abb. 19: Grabmal des Maréchal de Saxe.

Abb. 18: Karte Lichtenberg
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II. für den Lothringer aus; 
1604 verzichtete der Bran-
denburger gegen eine finan-
zielle Entschädigung auf 
seine Rechte. Vorerst hatte 
der Bischof seine ange-
stammte Kathedrale nicht 
wieder, erst ab 1681, dem 
Jahr des Eingriffs durch 
Louis XIV., füllte sich seine 
Kathedrale langsam wieder 
mit Katholiken.

Ab 1648 strebte Frank-
reich den Rhein als Grenze an, wobei 
die im Westfälischen Frieden gewon-
nene Reichsvogtei über die elsässischen 
Reichsstädte den eigenen Zwecken 
nutzbar gemacht wurde; Straßburg 
blieb davon jedoch zunächst ausgenom-
men. Im Rahmen der 1679 begonne-
nen Reunionspolitik von König Lud-
wig XIV. geriet auch Straßburg in sein 
Visier. Die Stadt wurde mitten im Frie-
den im September 1681 durch die Fran-
zosen besetzt. Die Protestanten wurden 
von öffentlichen Ämtern ausgeschlos-
sen, das Münster wurde rekatholisiert. 
– Alt-St. Peter wurde ebenso zurückge-
fordert, im 19. Jahrhundert wurde die 
Kirche geteilt: Chor und Apsis kamen 
wieder an die Protestanten, die Katho-
liken erhielten einen neugotischen 
Anbau und kostbare Flügelaltäre aus 
der Spätgotik und der Renaissance. 
– Jung-St. Peter blieb protestantisch 
ebenso wie St. Thomas; seit der Rück-
gabe des Münsters an den Bischof ist sie 
die Hauptkirche des Unter-Elsass und 
birgt seit 1777 das Grabmal für Moritz 
von Sachsen, Sohn Augusts des Star-

ken, den Maréchal de Saxe, 
der 1750 als Lutheraner 
verstorben war und für den 
man wegen der französi-
schen Religions-Politik nir-
gends in Frankreich einen 
angemessenen Ort für seine 
Bestattung fand. Die Auf-
hebung des Toleranzedikts 
von Nantes durch das 
Edikt von Fontainebleau 
im Jahr 1685, mit dem die 
Unterdrückung der Protes-

tanten in Frankreich fortgesetzt wurde, 
fand im Elsass keine Anwendung; es 
herrschte Religionsfreiheit, wenn auch 
die französische Obrigkeit bemüht war, 
den Katholizismus, wo immer mög-
lich, zu begünstigen. Die lutherische, 
deutsch geprägte Universität Straßburgs 
bestand weiter. Ihr wohl bekanntester 
Student war Johann Wolfgang Goethe, 
der nicht nur der Pfarrerstochter Frie-
derike Brion aus dem nahen Sessen-
heim den Kopf verdrehte, sondern auch 
eine Episode aus dem Jahr 1731 – aus 
Salzburg vertriebene Protestanten auf 
ihrer Wanderschaft zur Aufnahme in 
Preußen – in seinem Epos Hermann 
und Dorothea verarbeitete: vor den 
Schrecken der französischen Revolu-
tion flüchten Menschen – wohl aus dem 
Elsass – über den Rhein; Goethe verlegt 
die Handlung in eine Kleinstadt etwa 
eine Stunde weg vom Fluss. – Im 20. 
Jahrhundert schließlich war es Albert 
Schweitzer, der als Theologe und Kir-
chenmusiker und nicht zuletzt als Arzt 
den Ruf des evangelischen Straßburg in 
die Welt trug.

Abb. 20: Albert Schweitzer. 
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Die Reformation in  
Straßburg und ihre  
Ausstrahlung auf Europa

Straßburgs reformatorische Ausstrah-
lung hat einen wesentlichen, wenn auch 
kaum öffentlich herausgestellten Ein-
fluss auf ihren Ruf als Europa-Stadt. 
Konnte sie schon im 16. Jahrhundert 
als eine seiner geistigen und geistlichen 

Haupt-Städte angesehen werden, so 
wurde sie im 20. Jahrhundert zu einer 
der politischen Hauptstädte Europas. 
Wie in den Zeiten der Reformation gilt 
für sie bis heute: non vi, sed verbo: ihre 
Kraft liegt nicht in äußerer Gewalt, 
sondern im Wort – im Wort Gottes und 
der Menschen, die sich an ihn halten.
Vortrag beim Historischen Verein Achern,  
am 29. September 2011.
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Ziegenhain und Kassel 1539. In ursprünglicher 
Form dargeboten und erläutert von D. Alfred 
Uckeley. N. G. Elwertsche Verlagsbuchhand-
lung: Marburg, 1939. Ohne Paginierung (am 
Ende). 
Abb. 14: Titel: Die Kirchenordnungen von Zie-
genhain und Kassel 1539. In ursprünglicher 
Form dargeboten und erläutert von D. Alfred 
Uckeley. N. G. Elwertsche Verlagsbuchhand-
lung: Marburg, 1939.
Abb. 15: Portrait Jean Calvin. http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:John_Calvin.jpg
Abb. 16: Portrait Paul Fagius, Kupferstich 17. 
Jahrhundert. http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Paul-Fagius.jpg
Abb 17: Portrait Thomas Cranmer, Kupferstich 
17. Jahrhundert. http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Thomas-Cranmer.jpg
Abb. 18: Landkarte Lichtenberg. Fritz Eyer. 
Das Territorium der Herren von Lichtenberg 
... Verlag Dietrich Pfaehler: Bad Neustadt a.d. 
Saale, 1985 (Nachdruck der ersten Auflage: 
Straßburg, 1938). Kartenbeilage. Farbige Bear-
beitung durch den Autor.
Abb. 19: © Rh-67. Kenotaph des Maréchal de 
Saxe in der Thomas-Kirche zu Straßburg. http://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Strasbourg_
StThomas11.jpg
Abb. 20: Albert Schweitzer. Deutsches 
Bu nde s a rch iv.  ht t p: //c om mons .w i k i me -
dia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-
D0116-0041-019,_Albert_Schweitzer.jpg
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Die Reformation in Straßburg und ihre Ausstrahlung auf Europa

Pfr. Dr. Rainer Haas, geb. 1941 in Kassel, studierte Theo-
logie in Heidelberg, Göttingen und Marburg. Nach Vikariat 
und Ordination promovierte er 1973 in Marburg in Kir-
chengeschichte. Ab 1971 war er Pfarrer in verschiedenen 
Gemeinden. Seit 2006 ist er Emeritus in Achern/Baden 
und Verfasser verschiedener Veröffentlichungen zu kir-
chen- und reformationsgeschichtlichen Themen. Dr. Haas 
ist verheiratet und Vater eines Sohnes und einer Tochter.

Über den AutorÜber den Autor
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